
Strandbad
Henndorf am Wallersee

BADEORDNUNG 
1. Die Badezeit richtet sich lt. Anschlag an der Badekassa.

Die Benützung der Badeanlagen ist nur in dieser Zeit gesta et.  
 

2. Das Betreten der Badeanlage ist nur jenen Personen erlaubt, die gü ge Ein skarten an der Badekassa 
erworben haben. Die Preise sind bei der Kassa ersichtlich. Ein skarten sind nur dann gü g, wenn sie mit dem 
entsprechenden Datum versehen sind. Für abhanden gekommene oder nicht benützte Karten kann kein Ersatz 
geleistet werden. Kindern unter 6 Jahren ist der Eintri  nur in Begleitung eines Erwachsenen gesta et. Die 
Ein skarten sind bis zum Verlassen des Bades aufzubewahren und den Kontrollorganen auf Verlangen 
vorzuweisen. 

 

3. Für Kabinen- und Kästchenschlüssel ist gegebenenfalls Einsatz zu leisten. Wenn Schlüssel verloren gehen, sind sie 
zu ersetzen. Während der Badezeit ist der Schlüssel vom Gast selbst aufzubewahren. 

 

4. Personen, deren Besuch bedenklich erscheint, kann der Zutri  ohne Angaben von Gründen verwehrt werden 
(gesundheitliche oder hygienische Bedenken, Trunkenheit, etc.). 

 

5. Für Wertgegenstände, die in Kabinen oder Kästchen mitgenommen werden, wird keinerlei ung 
übernommen. Über die Au ewahrung solcher Wertsachen wird an der Kassa nähere Auskun  erteilt. 

 

6. Gefundene Gegenstände sind beim Bademeister oder an der Kassa abzugeben. 
 

7. Das Mitnehmen von Tieren (HUNDE) ist ausnahmslos verboten. 
 

8. Fahrzeuge aller Art sind an den hierfür bes mmten Plätzen abzustellen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass keine ung für abgestellte Fahrzeuge übernommen wird. 

 

9. Abfälle aller Art dürfen nur in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter geworfen werden. 
 

10. Jeder Badegast ist verpflichtet, den Anforderungen der Si lichkeit und des Anstandes entsprechend Rechnung zu 
tragen. 

 

11. Im Bad muss Ruhe und Ordnung herrschen, damit Entspannung und Erholung möglich sind. Schreien, Lärmen 
und Be gungen der Mitbadenden ist in allen Teilen der Anlage verboten. Spiele und sportliche Übungen 
dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen ausgeübt werden. Dies gilt auch für die Benützung von 
Radiogeräten und dergleichen. 

 

12. Das Betreten von Betriebsräumen ist den Besuchern nicht erlaubt. 
 

13. Vor Betreten des Schwimmbeckens sind die Brausen zu benützen. Die Verwendung von Seife und das 
Auswaschen von Badekleidung ist weder im Schwimmbecken noch im See erlaubt. 

 

14. Im Interesse der Reinhaltung des Badewassers wird den Gästen sparsamste Anwendung von Kosme
empfohlen. 

 

15. Kinder und Nichtschwimmer dürfen nur die für sie vorgesehenen Badeabteilungen benutzen. 
 

16. Für Erste-Hilfe-Leistungen bei Unglücksfällen ist Vorsorge getroffen - bi e sofort den Bademeister kontak eren 
oder zum Kassahaus. 

 

17. Jeder Besucher ha et für Verletzungen und Schäden, die durch sein Verschulden verursacht worden sind. 
 

18. Beschwerden sind der Badeleitung vorzubringen. Das Personal ist angewiesen, den Badegästen höflich und 
zuvorkommend zu begegnen. Allerdings müssen auch die Gäste und Besucher den Weisungen des Personals in 
allgemeinem und eigenem Interesse Folge leisten. Personen, die sich widersetzen bzw. die Bes mmungen der 
Badeordnung missachten, werden zum Verlassen der Anlage aufgefordert. 

 

19. Das Fischen, Boo ren, Windsurfen  und Campieren im Strandbadbereich ist während der Badezeit verboten. 
 

20. Bei Sturmwarnung bzw. Gewi er ist das Strandbad sofort zu verlassen. 
 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE SCHÖNE UND ERHOLSAME BADESAISON

Fenning 7b
5302 Henndorf am Wallersee

   0677 / 616 015 26
strandbad@henndorf.at


